Die Suche nach Nachweisen in Firmenarchiven mittlerer und kleiner Unternehmen – Abschlussbericht

Um Menschen, die Zwangsarbeit geleistet hatten, diese aber nicht nachweisen konnten, zu helfen, wurde vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte e.V., dem Bundesarchiv und dem Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes ein Projekt entwickelt, das hier kurz als „Archivverbund“ bezeichnet werden soll. Alle Anfragen ehemaliger Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die selber keine Nachweise für ihre Beschäftigung beibringen konnten, wurden zunächst an den Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes weitergeleitet und mit dessen mehr als 47 Millionen Einträge enthaltender Namenskartei verglichen. Erst wenn man dort erfolglos gesucht hatte, wurden die Anfragen an das Zentrale Verteilzentrum des Archivverbundes beim Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte e.V. in Köln weitergeleitet und von dort an regionale und kommunale Archive, auch an große Firmenarchive wie diejenigen von Mannesmann, Krupp oder Degussa weiterverteilt. Finanziert wurde dieses umfangreiche Projekt mit Mitteln der Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“.

Außen vor blieben bei dieser Nachweissuche zunächst Unterlagen, die sich in den Archiven kleinerer und mittlerer Unternehmen befanden und in solchen, die nicht an den Archivverbund angeschlossen waren.

Nachdem die Bundesstiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ zunächst die Recherche in diesen Unternehmensarchiven nicht als vordringlich ansah, startete der Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte e.V. mit Hilfe des Kölner Arbeitsamtes am 01.05.2002 ein Pilotprojekt, in dem drei Mitarbeiter auf ABM-Basis darangingen, die Recherche in Firmenarchiven zunächst des Rheinlandes und dann Nordrhein-Westfalens zu beginnen. Das „Projekt Firmenarchive“ entwickelte standardisierte Anschreiben und einen Rückantwortbogen, die den aus den oft ungenauen Angaben der Antragsteller recherchierten Unternehmen zugesandt wurden.

Die Probleme, vor denen die Rechercheure standen, waren vielfältig:

Ein wesentliches Problem war die Tatsache, dass nur ein verschwindend geringer Anteil der Antragsteller die deutsche Sprache beherrscht. Alle Angaben wurden selbstverständlich in der jeweiligen Muttersprache gemacht und dann übersetzt. Die Orts- und Firmenangaben der Antragsteller entsprachen nur in den seltensten Fällen den tatsächlichen Bezeichnungen – Bezeichnungen, die man oft nie gelesen, sondern bestenfalls gehört hatte, entwickelten so zu phonetischen Rätseln, die die Rechercheure zu lösen hatten. Die Verwirrung, die entsteht, wenn ein deutscher Name russisch ausgesprochen und dann ins Deutsche zurückübersetzt wird, kann man sich leicht vorstellen.

Die Angaben der ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen waren zudem in der Regel sehr lückenhaft. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind nunmehr fast 60 Jahre vergangen und die Erinnerung an Orte, Namen und Daten ist bei den meisten Antragstellern verblasst. Zudem ist es durchaus gängige Praxis gewesen, den ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen eben nicht mitzuteilen, wie der genaue Name des Betriebes war, in dem sie zu arbeiten hatten. Viele wussten noch nicht einmal, an welchem konkreten Ort in Deutschland sie sich befanden.

Hinzu kamen die Tücken der firmenhistorischen und geopolitischen Entwicklung:

Gebietsreformen machten ehemalige Städte zu Ortsteilen, Dörfer wurden zu Gemeinden zusammengefasst usw. Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft mit ihren Konzentrationsprozessen, Kartellbildungen, Firmenpleiten und Übernahmen ist für denjenigen, der versucht den Rechtsnachfolger einer während des Zweiten Weltkrieges tätigen Firma zu finden, durchaus vergleichbar mit dem Bemühen, in einem Dschungel einen gangbaren Pfad zu finden.

Dennoch ließ sich die Recherche in Nordrhein-Westfalen so erfolgreich an, dass die Bundesstiftung EVZ sich bereit fand, das Projekt auch finanziell zu unterstützen. Mit der Einstellung weiterer Rechercheure und einer Projektassistentin konnte das Projekt ab dem 01.10.2002, befristet bis zum 31.12.2003, bundesweit ausgedehnt werden. Die ursprüngliche ABM konnte ebenfalls verlängert werden und endete am 28.02.2004.

Insgesamt wurden mehr als 19.000 Fälle an das Archivprojekt verteilt, hinzu kommen noch etwa 120 Fälle, die in der Anfangszeit, als vom Kölner Verteilzentrum noch nicht direkt zum Firmenprojekt verteilt wurde, aus dem Pool der schon negativ gestellten Fälle entnommen wurden.

In 153 Fällen konnte für die Antragsteller der Nachweis ihrer Tätigkeit erbracht werden, 90 Fälle mussten negativ gestellt werden, d.h. der Arbeitgeber konnte zweifelsfrei festgestellt werden, verfügt aber über keine oder keine den jeweiligen Fall betreffende Unterlagen. 494 Fälle mussten „nicht prüfbar“ gestellt und mit der Bitte um ergänzende Informationen an die Partnerorganisationen zurückgeschickt werden.

Mehr als 400 angeschriebene Firmen teilten mit, dass sie über keine relevanten Bestände (mehr) verfügen. 125 Firmenarchive verfügen zwar über Unterlagen, die Daten über Zwangsarbeiter enthalten, konnten aber im konkreten Fall keinen Nachweis erbringen, 77 Firmen fanden in ihren Unterlagen positive Belege in konkreten Fällen.

Doch die Tätigkeit des Archivprojektes soll über den konkreten Einzelfall hinaus wirken.

Mitarbeiter des Projektes sind in einer zweiten Projektphase daran gegangen, die entdeckten mehr als 200 für ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen relevanten Bestände in Firmenarchiven direkt dem Internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes in Bad Arolsen zugänglich zu machen, so dass Nachweise für ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen dann vermehrt direkt von dort ausgestellt werden können. Die Bestände können, wenn die Unternehmen nicht bereit sind, sie dem ISD direkt zur Verfügung zu stellen, „vor Ort“ von mobilen Erfassungsteams des ISD digital erfasst und mit hoher Geschwindigkeit in die Namenskartei des ISD überführt werden.  Bisher sind so fast 50 Bestände an den ISD gelangt, 50 Unternehmen waren zu einer Zusammenarbeit nicht bereit.

Die Nachweissuche in den Archiven kleiner und mittlerer Unternehmen ist sicherlich nur ein kleiner, wenn auch nicht unbedeutender Baustein innerhalb des Prozesses des Nachweisbeschaffung für ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen gewesen. Er stellte allerdings, und das ist seine reizvollste Besonderheit, eine unmittelbare Schnittstelle zwischen den Antragstellern und ihren ehemaligen Zwangsarbeitgebern dar.

Es war interessant zu beobachten, wie sich deutsche Unternehmen fast 60 Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur der allgemeinen Geschichte und ihrer speziellen Firmengeschichte in der Nazizeit stellen würden.

Die Bandbreite der Reaktionen auf die Anfragen des Recherche-Teams reichte von schroffer Ablehnung bis hin zu anteilnehmendem Engagement; grundsätzlich ist die Bereitschaft zur Kooperation innerhalb der kontaktierten Unternehmen allerdings recht hoch gewesen. In wie weit die Aussage, Bestände, die für die Nachweisbeschaffung für ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen relevant sind, lägen nicht vor, eine bloße Schutzbehauptung ist, ist natürlich nicht nachzuvollziehen. Bei manchen Firmen bleibt der Verdacht, dass man aus Bequemlichkeit oder anderen Gründen das Firmenarchiv nicht wirklich genau überprüft hat oder genau über vorhandene bestände informiert war, diese aber nicht zugänglich machen wollte. Tatsächlich genügen Firmen mit dieser Aussage den Anforderungen des Stiftungsgesetzes, dessen § 18 (3) ausdrücklich feststellt: „Antragsteller nach diesem Gesetz können von Unternehmen in Deutschland, bei denen oder deren Rechtsnachfolgern sie Zwangsarbeit geleistet haben, Auskunft verlangen, soweit dies zur Feststellung ihrer Leistungsberechtigung erforderlich ist.“.

Festzustellen war gelegentlich eine ungenügende Sensibilisierung für die gerechtfertigten Belange der ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Neben der Befürchtung, selber noch finanzielle Leistungen zur Entschädigung bringen zu müssen war vor allen jüngeren Mitarbeitern der Unternehmen manchmal nicht klar, warum es gerechtfertigt ist, für geleistete Zwangsarbeit eine Entschädigung zu erhalten. Eine entsprechende begleitende Aufklärungskampagne war angesichts der zu bewältigenden Fülle von Recherchen von den Mitarbeitern leider nicht zu leisten.

Köln, 24. Januar 2005

BUNDESVERBAND INFORMATION 

UND BERATUNG FÜR NS-VERFOLGTE e.V.

Dr. Jost Rebentisch

1
1

